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Information zur Betreuung von geflüchteten Kindern aus der Ukraine in Kita 

oder alternativen Settings 

Sehr geehrte Trägervertretung, sehr geehrte Kitaleitung, sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bilder, die uns seit dem Beginn des Krieges erreichen, bewegen uns alle sehr. Das mit dem 

Krieg verbundene Leid betrifft die in der Ukraine verbliebenen als auch die auf der Flucht 

befindlichen Kinder in besonderer Weise. Ermutigend ist vor diesem Hintergrund die enorme 

Hilfsbereitschaft, die den geflüchteten Familien allerorten – auch in Berlin – entgegengebracht 

wird.  

Viele von Ihnen – Kitaträger, Kitaverbünde und einzelne Kindertageseinrichtungen – haben 

sich sehr schnell an uns gewandt und ihre Bereitschaft erklärt, Gastkinder aufzunehmen, neue 

Gruppen einzurichten und so ukrainische Familien zu unterstützen. Hierfür sind wir Ihnen sehr 

dankbar. 

Aktuell stehen noch Fragen der Wohnunterbringung und der weiteren Grundversorgung der 

Menschen an erster Stelle. Bereits jetzt sind aber die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 

die in Berlin bleibenden Familien erfolgreich integriert werden können. Hierzu zählt insbeson-

dere die Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder.  

Auch wenn derzeit noch unklar ist, wie viele Kinder im Kitaalter in Berlin Zuflucht finden, wo sie 

leben werden und wie lange sie bleiben, appellieren wir an Sie:  
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Stellen Sie, wenn irgend möglich, zusätzliche Plätze zur Verfügung. Schöpfen Sie Ihr Platz-

angebot im Rahmen Ihrer Betriebserlaubnisse aus. Die SenBJF wird darüber hinaus, zu-

nächst befristet bis zum 31. Juli 2022, vereinfachte Möglichkeiten zur Überbelegung (Bele-

gung über die Betriebserlaubnis hinaus) schaffen. Über die Voraussetzungen und das 

diesbezügliche Verfahren werden wir Sie in den kommenden Tagen eingehend informieren. 

Fachkräfte/Sprachmittlerinnen 

Parallel wird aktuell geprüft, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen ukrainische 

(Fach-)Kräfte anerkannt oder als interkulturelle Unterstützungskräfte / Sprachmittlerinnen in 

der Kita und in verschiedenen Betreuungssettings eingesetzt werden können. Ab April wird ein 

entsprechendes Beratungsangebot bei der SenBJF eingerichtet. Wir werden Sie auch hierzu 

in Kürze ausführlich informieren.  

Fortbildungen für Fachkräfte 

Wie können wir mit Kindern die Themen Krieg, Tod, Trauer und Flucht bearbeiten? Wie gehen 

wir mit Fragen um, die die Kinder in die Kita hineintragen, wie mit ihren Ängsten? Und was ist 

mit mir und meinen eigenen Ängsten? Beobachten Sie im Zuge des Krieges eine zunehmende 

Diskriminierung von Kindern oder ihren Familien? 

Diese und andere Themen sind Gegenstand vielfältiger Fortbildungen (auch Online) für Fach-

beratungen, Kita-Leitungen und Fachkräfte, die unter anderem vom SFBB angeboten werden. 

Im Anhang zu diesem Schreiben haben wir Ihnen eine Übersicht über das aktuelle Fortbil-

dungsangebot des SFBB beigefügt. Das komplette Programm finden Sie auch unter:  

https://sfbb.berlin-brandenburg.de 

Aufmerksam machen möchten wir Sie auch auf das Projekt „Berliner Modellkitas für die In-

tegration und Inklusion von Kindern aus Familien mit Fluchterfahrung". Diesem Schreiben ist 

der Flyer des Projekts beigefügt. Beachten Sie den hierin enthaltenen Link 

http://www.integration-kitas.de/ 

der Sie zur Homepage des Projekts und zu weiterführenden Informationen zu den sechs Mo-

dellkitas sowie Materialien und Links zum Thema Flucht und Asyl, u.a. auch kurzen Filmen zum 

Thema Traumapädagogik, führt. Die Handreichung für kultursensible Kita-Pädagogik kann 

hier kostenlos heruntergeladen oder als Print-Version bestellt werden.   

https://sfbb.berlin-brandenburg.de/
http://www.integration-kitas.de/
http://www.integration-kitas.de/
http://www.integration-kitas.de/sites/www.integration-kitas.de/files/modellkitas-handreichung_download-version.pdf
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Voraussetzungen für den Kitabesuch 

Anspruch auf einen Kita-Platz und Registrierung 

Alle im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geflüchteten oder vertriebenen Kinder haben 

aufgrund des „Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur 

Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne 

des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schut-

zes“ in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz nach § 24 SGB VIII i. V. m. § 6 Abs. 2 

SGB VIII einen Anspruch auf einen Kita-Platz in Berlin (Teilzeit ohne Bedarfsprüfung), sofern 

sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hier haben. Von einem gewöhnlichen Aufenthalt ist auszu-

gehen, wenn sich aus den Umständen erkennen lässt, dass ein Kind nicht nur vorübergehend 

(also zum Beispiel zur Weiterreise an einen anderen Ort in Deutschland) in Berlin verweilt. 

Anhaltspunkt hierfür kann auch bereits die erklärte Absicht sein, Kindertagesförderung in Berlin 

in Anspruch nehmen zu wollen.  

Alle vom o. g. Durchführungsbeschluss erfassten Personen erhalten auch ohne individuellen 

Asylantrag automatisch einen vorübergehenden Schutzstatus. Dieser Status ermöglicht ihnen 

einen schnellen und unbürokratischen Zugang zu Sozialleistungen, Aufenthaltsrecht und Ar-

beitsmarkt. Um diese Leistungen vollumfänglich in Anspruch nehmen zu können, ist eine Re-

gistrierung erforderlich. Anspruch auf Sozialleistungen und medizinische Versorgung beste-

hen aber auch bereits vor der Registrierung. Gleichwohl ist die Registrierung nachzuholen. 

Der Kita-Gutschein wird bei noch nicht erfolgter Registrierung zunächst befristet. 

Erforderliche Dokumente zur Erlangung eines Kita-Gutscheins 

Die Antragstellung ist online und persönlich beim Wohnsitzjugendamt möglich. Die Ausstel-

lung des Kita-Gutscheins soll unbürokratisch und ohne besondere Hürden erfolgen. Aufgrund 

der besonderen Situation der Geflüchteten haben wir daher alle Jugendämter gebeten, auf 

Nachweiserfordernisse zu verzichten. Dies gilt insbesondere auch für den Nachweis einer Mel-

deanschrift, die den Betroffenen häufig noch nicht möglich sein wird. Die Angabe einer Wohn-

anschrift in Berlin ist für die Erlangung des Kita-Gutscheins ausreichend. Die Anmeldung des 

Kitaplatzbedarfs und damit die Erteilung des Kita-Gutscheins ist entsprechend § 3 VOKitaFöG 

ohne besondere Vorlauffristen möglich, sodass eine Förderung auch sehr kurzfristig beginnen 

kann. 

Für die Antragstellung ist die Unterschrift eines Elternteils bzw. eines Personensorgeberechtig-

ten ausreichend. Sofern ein Kind weder mit Eltern noch anderen Personensorgeberechtigte in 

Berlin angekommen ist, reicht auch die Unterschrift einer anderen Begleitperson. 

Kostenbeitrag nach § 1 Abs. 1 TKBG / Verpflegung 

Grundsätzlich ist auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien ein Verpflegungskostenanteil vorge-

sehen. Da  ukrainische Flüchtlinge einen schnellen Zugang zu Sozialleistungen erhalten sollen, 

können die Leistungsstellen nach Vorlage des Kita-Vertrages ohne schriftlichen Antrag auto-

matisch den berlinpass-BuT ausstellen. 
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Wir sind uns bewusst, dass die Flüchtlingsfamilien besonderen Belastungen ausgesetzt sind 

und in der Ankunftsphase angesichts neuer Lebensumstände und Sprachschwierigkeiten mit 

üblichen Verwaltungserfordernissen in besonderer Weise überfordert sein können. Zudem ist 

zu erwarten, dass auch in den Leistungsstellen (insb. Sozialämtern) die Herausforderungen 

groß sind, zeitnah berlinpässe-BuT auszustellen. Angesichts dieser besonderen Lage wird für 

diesen Personenkreis zunächst die Härtefallregelung nach § 4 Abs. 4 TKBG angewendet. Da-

mit wird die besondere soziale Notlage berücksichtigt und die Förderung der Kinder sicher-

gestellt. Der Verzicht auf den Verpflegungsanteil im Rahmen der Härtefallregelung wird zeit-

lich begrenzt und soll zunächst drei Monate nicht überschreiten.  

Ärztliche Untersuchung und Masernschutzimpfung 

Gemäß § 9 KitaFöG muss jedes Kind vor der Aufnahme in die Kita oder Kindertagespflege 

ärztlich untersucht werden. Die Kinder- und Jugendgesundheitsdienste (KJGD) haben auf die 

besondere Bedeutung des Infektionsschutzes hingewiesen und signalisiert, dass die Eingangs- 

bzw. Zuzugsuntersuchungen und ggf. erforderlichen Impfungen (insbesondere Masern, Mumps, 

Röteln sowie die Sechsfachimpfung gemäß STIKO) besondere Priorität genießen und aus-

schließlich durch die KJGD durchgeführt werden sollen.   

Die Masernschutzimpfung ist nach § 20 Abs. 8 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) für alle neu 

aufzunehmenden Kita-Kinder über einem Jahr verpflichtend. Es ist zu erwarten, dass seitens 

der Geflüchteten, selbst bei Vorliegen der Voraussetzungen, in vielen Fällen entsprechende 

Nachweise nicht erbracht werden können. Grundsätzlich möglich ist in diesen Fällen die me-

dizinische Überprüfung der Immunität. 

Alternative Betreuungssettings 

Viele der angekommenen Familien sind aufgrund verwandtschaftlicher Kontakte im privaten 

Rahmen aufgenommen worden und damit über die Stadt verteilt. Jedoch verfügen auch viele 

Geflüchtete nicht über solche Kontakte. Sie werden in den Notunterkünften/Erstaufnahmestel-

len und folgend in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die im Kitasystem vorhandenen 

Platzkapazitäten sind nicht geeignet, eine große Zahl von Kindern an einem Ort zu versorgen. 

Hier gilt es, ortsnah ergänzende Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. 

Aktuell sind wir im Kontakt mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), um dafür 

Sorge zu tragen, dass an diesen Standorten auch Flächen für Betreuungsangebote vorgehal-

ten werden. In diesem Zusammenhang kommt der Bereitstellung von mobilen Spielangeboten 

(Sprungbrettprojekte) eine besondere Bedeutung zu. Erste erfahrene Träger haben sich be-

reiterklärt, entsprechende Angebote zu unterbreiten. 

Ferner sollen die bestehenden Angebote der Frühen Bildung vor Ort (FBO) in ihrem Bestand 

gesichert und perspektivisch neue Gruppen eingerichtet werden. Hierfür werden die erforder-

lichen finanziellen Voraussetzungen geschaffen. 

Die alternativen Betreuungssettings verstehen sich als Angebote, welche den Übergang in die 

regelhafte Kindertagesbetreuung ebnen. 
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Wir gehen davon aus, dass viele der in Berlin angekommenen Familien mit ihren Kindern wie-

der in ihre Heimat zurückkehren werden, sobald dies sicher und gut möglich ist. Viele Familien 

werden aber auch über einen längeren Zeitraum oder dauerhaft in Berlin bleiben. Diesen 

Familien eine Zukunft in unserer Stadt zu ermöglich, ist Aufgabe und Herausforderung zugleich. 

Wissend um die auch aus der Pandemie resultierenden Belastungen für das pädagogische 

und nichtpädagogische Personal danken wir Ihnen umso mehr für Ihr Engagement. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Carsten Weidner 
 

Leiter des Referats  

Frühkindliche Bildung/Kindertagesbetreuung 
  

 



Wir sind die Vernetzungsstelle im Verband Evangelischer 
Tageseinrichtungen für Kinder (VETK) zur fachlichen 
Begleitung der Berliner Modellkitas für die Integration und 
Inklusion von Kindern aus Familien mit Fluchterfahrung.

Die Vernetzungsstelle begleitet die Modelleinrichtungen in 
ihrer vielfaltsbewussten Kita-Praxis und unterstützt über 
gezielten Fachaustausch sowie bedarfsorien tierte Fortbil-
dungen den Qualitätsentwicklungsprozess.

Projekt BERLINER MODELLKITAS für die Integration 
und Inklusion von Kindern aus Familien mit Flucht
erfahrung im Verband Evangelischer Tageseinrichtungen 
für Kinder, Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg- 
schlesische Oberlausitz e.V.
Paulsenstraße 55/56, 12163 Berlin
www.diakonie-portal.de 

Bei der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern 
geflüchteter Familien stehen Kita-Fachkräfte immer 
wieder vor ähnlichen Fragen. Elternzusammenarbeit 
trotz Sprachbarrieren, unterschiedliche Familienkul-
turen innerhalb der Kita-Kultur, Diskriminierungsschutz, 
Mehrsprachigkeit oder Umgang mit psychisch stark 
belasteten Kindern – viele Themen gewinnen durch die 
Aufnahme geflüchteter Familien neu an Aktualität.

Das Netzwerk der BERLINER MODELLKITAS unter-
stützt pädagogische Fachkräfte in ihrer täglichen Praxis.

  Die MODELLKITAS laden ein zur Konsultation:  
Hausrundgänge, Hospitationen und Beratungs-
gespräche geben Einblicke in erprobte Ansätze  
und Beispiele guter Praxis im Umgang mit Vielfalt.

  Das Projekt stärkt die Vernetzung der Praxis unter-
einander und schafft Raum für Dialog und fachliche 
Reflexion. 

  
 Das Netzwerk der MODELLKITAS vermittelt Infor-
ma tionen, Kontakte und Materialhinweise auf 
kurzen Wegen und stellt gebündelte Erfahrungs-
werte in der Projekt-Handreichung und dem  
Online-Portal zur Verfügung.

Weil alle Kinder ein Recht auf frühkindliche Bildung  
und Erziehung haben!

Das Projekt wird gefördert durch 
das Land Berlin, Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie (SenBJF). Ti
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VON KITAS FÜR KITAS

 FACHAUSTAUSCH 
 VERNETZUNG
 KONSULTATION

Sie haben FRAGEN? 
Sprechen Sie uns 
gern an!

KITAS, DIE TÜREN  
ÖFFNEN. FÜR ALLE.

Weitere INFOS, KONTAKTE  
und MATERIALHINWEISE unter  
www.integration-kitas.de

VERNETZUNGSSTELLE

Anke Caspers 
Projektleitung

Telefon: 030 820 97-477

E-Mail: caspers.a@dwbo.de

www.integration-kitas.de

Die BERLINER MODELLKITAS sind An-
sprechpartnerinnen zum Thema Inte gration 
& Inklusion von Kindern geflüchteter Familien 
und bieten päda gogischen Fach kräften die 
Möglichkeit zu Fachaustausch, Vernetzung 
und Konsultation.

  PROJEKT   WIR ÜBER UNS

  KONTAKT



EVANGELISCHE KITA ST. JOHANNIS – MITTE
Evangelische Kirchengemeinde Tiergarten
Christine Thomaschewski-Borrmann (Leitung),  
Cihan Revend (stellv. Leitung)
Alt-Moabit 24-25, 10559 Berlin
Telefon: 030 39 88 90 94 oder 030 394 35 78
E-Mail: kita-st.johannis@ev-gemeinde-tiergarten.de

KITA DIE RÖLäNDER – PANKOW
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
Christine Block (Leitung),  
Patrick Ladenthin (stellv. Leitung)
Röländer Straße 46, 13125 Berlin
Telefon: 030 94 38 11 03
E-Mail: roelaender@pfefferwerk.de 

KITA KASTANIENKNIRPSE –  
MARZAHNHELLERSDORF
pad gGmbH
Solveig Sonntag (Leitung),  
Jette Lopacz (stellv. Leitung)
Kastanienallee 53, 12627 Berlin
Telefon: 030 99 27 42 67
E-Mail: kita.kastanienknirpse@pad-berlin.de

KITA KLEINER FRATZ – NEUKÖLLN
Kleiner Fratz GmbH
Janett Brauer (Leitung), Beate Nammari
Glasower Str. 18, 12051 Berlin
Telefon: 030 68 05 54 20
E-Mail: gl18@kleinerfratz.berlin

KITA MATT LAMB – LICHTENBERG
Trägerwerk Soziale Dienste in Berlin  
und Brandenburg gGmbH
Marcus Grande (Leitung),  
Anja Schunke, Katrin Fanslau
Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin
Telefon: 030 978 959 88
E-Mail: kita-mattlamb@twsd-bb.de

KITA STUBS UND FRIDOLIN – SPANDAU
CJD Berlin-Brandenburg e.V.
Antje Stutz (Leitung),  
Jens Deisberg (stellv. Leitung)
Lenther Steig 4, 13629 Berlin
Telefon: 030 383 06 283
E-Mail: kita2@cjd-berlin.de

Kita 
Stubs und Fridolin

Kita Kleiner Fratz

Kita 
Kastanien-
knirpse

Kita 
Die Röländer

Kita 
St. Johannis

Kita 
Matt Lamb

WIR FREUEN UNS  
AUF SIE!

         MODELLKITAS


